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Hinweis zu verwendeten Flurnamen:

Wichtige öffentliche Bereiche im und um den 
Perimeter tragen noch keinen Namen, oder ihr 

heutiger Name soll im Zuge der begonnenen 
Neugestaltung allenfalls angepasst werden. Der 

dafür nötige Prozess erfordert noch Zeit. Aus 
diesem Grund werden in den Dokumenten zum 

Gestaltungsplan vorläufig Platzhalternamen 
verwendet. Es sind dies:

> Öffentlicher Platz

> Garten Villa Isler

> Uferbereich Bünz

> Erschliessungsstrasse
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1 Planungsgegenstand und Ziele

Der Gestaltungsplan Jacob Isler Areal bezweckt eine koordinierte, 
in die Situation zwischen Ortskern mit Kirche und Garten Villa Isler 
eingefügte Überbauung. Mit dem Gestaltungsplan sind insbeson-
dere die Schaffung des Öffentlichen Platzes, die räumliche Verbin-
dung zwischen Kirche und bebautem Bereich auf der «Stadtmauer» 
einerseits und dem Landschaftsraum der Bünz und des Gartens Villa 
Isler anderseits in hoher Qualität sicher zu stellen. Es soll ein in um-
fassendem Sinn zukunftstaugliches Quartier bezüglich Freiräumen 
und Bauten entstehen.

Diese Ziele sind aus den nacheinanderfolgenden Verfahren zu Ma-
sterplan, Überbauungsstudie und Gestaltungsplan hervorgegangen.  
An diesen durch den Gemeinderat ausgelösten Verfahren waren 
beteiligt der Gemeinderat selbst, als externe Planungsfachleute u.a. 
Ortsplaner und Kreisplaner, ortsansässige Architekten und Planer, 
Vertreter der Ortsbürgergemeinde und weitere Interessierte. Be-
schlossen wurden die Zielsetzungen laufend durch den Gemeinde-
rat als Teil der jeweiligen Entscheide zu den erwähnten Verfahren.

Das Instrument des Gestaltungsplans wird zur Erreichung dieser 
Ziele deshalb als zweckmässig beurteilt, weil es als Zwischenschritt 
zwischen Masterplan und Projektierung erlaubt, die wesentlichen 
planerischen Eckpunkte für das neue Zentrumsquartier festzulegen 
und gleichzeitig einen definierten Spielraum für die nachfolgende 
Projektierung zu schaffen.

Ein gewisser Zielkonflikt besteht zwischen dem im «Masterplan 
Ortszentrum» beschriebenen öffentlichen Charakter im ganzen 
Schild des Perimeters des Gestaltungsplans, und dem Zweifel, ob 
eine genügende Nachfrage für öffentliche Nutzungen in diesem 
Ausmass vorhanden sein wird. Der Gestaltungsplan trägt dieser 
Ungewissheit Rechnung, indem er für die Erdgeschosse spezielle 
Regeln aufstellt, welche  die Grosszügigkeit qualitativ hoch ste-
hender öffentlicher Räume sichern, dabei aber eine grosse Offen-
heit bezüglich zulässigen und sinnvoll anzuordnenden Nutzungen 
bewahrt.
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2 Ausgangslage, Rahmenbedingungen

2.1 Materielle Ausgangslage

•	 Industriebrache	seit	mehreren	Jahrzehnten;

•	 Bedürfnis,	diese	zentrumsnahe	Brache	zur	Verbesserung	der	
Siedlungsqualität, zur Schaffung von öffentlichem Raum und 
zur	Aktivierung	des	Zentrums	zu	bebauen;

•	 Kauf	durch	Einwohnergemeinde	im	Jahr	2001;

•	 Überbauungsstudie	vom	17.9.2010	aus	Konkurrenzverfahren.	

2.2 Rahmenbedingungen

Bund / Kanton

•	 Baugesetz	des	Kantons	Aargau	(BauG)	vom	19.1.1993

•	 Allgemeine	Verordnung	zum	Baugesetz	(AbauV)	vom	23.2.1994

•	 Hochwasserschutz:	Gefahrenkarte,	Ereigniskataster	

Gemeinde

•	 Bau-	&	Nutzungsordnung	(BNO)

•	 Masterplan	Ortszentrum,	vom	11.	August	2009,	in	Kraft	seit	...

2.3 Schlussfolgerung

•	 Planungsvorlage	erfüllt	die	notwendigen	Voraussetzungen	
sachlich	und	rechtlich;

•	 Planungsvorlage	verbessert	die	raumplanerischen	Rahmenbe-
dingungen und die Qualität der Planung.
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3 Zentrale Sachthemen

3.1 Abstimmung Siedlung und Verkehr

Der vorliegenden Sondernutzungsplanung vorausgegangen ist das 
Verfahren Masterplan Ortszentrum. Der gültige Masterplan formu-
liert als Ziele für das Jacob Isler Areal u.a.:

•	 wesentlicher	Beitrag	zu	attraktivem	Ortszentrum	durch	hoch-
wertige	Bebauung	und	Gestaltung;

•	 öffentlich	zugängliche	Parkplätze	in	Abstimmung	mit	Park-
raumkonzept.

Der Gestaltungsplan stellt einen nächsten Schritt zur Erreichung 
dieser Ziele dar. Er sichert insbesondere die Aufenthaltsqualität des 
öffentlichen Freiraums und der Bebauung sowohl für Bewohner 
wie Passanten. Er integriert die geforderten Parkplätze möglichst 
störungsarm mittels Tiefgarage und einer verkehrsberuhigten Er-
schliessung	(T20).

Das Planungsgebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Zentrums von Wohlen. Es ist gut erschlossen durch öffentlichen 
Verkehr	(Bushaltestellen	an	Bünzstrasse	und	Zentralstrasse),	MIV	
(bestehende	Erschliessungsstrasse	=	«Erschliessungsstrasse»)	sowie	
durch Langsamverkehrsverbindungen durch den Perimeter selbst. 
Die beiden Schemas unten zeigen dies auf.
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Der motorisierte Verkehr, der voraussichtlich durch die Umsetzung 
der Gestaltungsplanung erzeugt wird, kann durch das bestehende 
Strassennetz	aufgenommen	werden	(s.	dazu	auch	die	Erläuterung	
zu	SNV	§12	Abs.2	in	Kap.	4.2).	Die	das	Areal	tangierende	Bünz-
strasse ist im Masterplan Ortszentrum als Umfahrung des Zentrums 
festgelegt. Die Ausnützung des Areals entspricht im übrigen derje-
nigen	der	BNO	(AZ	1.4).	Das	Areal	verursacht	demnach	gegenüber	
der Situation ohne Sondernutzungsplanung keinen Mehrverkehr.

Die auf dem Areal zulässigen Parkplätze werden z.T überlagert 
genutzt: Kunden tagsüber, Besucher kultureller Veranstaltungen 
abends. Damit kann, soweit möglich, der im Masterplan Ortszen-
trum,	im	Kommunalen	Gesamtplan	Verkehr	(KGV)	und	im	Parkie-
rungskonzept	(Metron	Verkehrsplanung	AG,	2010)	formulierten	
Absicht entsprochen werden, in der Nahe wegfallende öffentlich 
nutzbare Parkplätze auf dem Jacob Isler Areal zu ersetzen. Eine 
Erhöhung der zulässigen Anzahl Parkplätze ist wegen der Lage 
im Grundwasser unterirdisch nicht möglich, oberirdisch durch 
die Zielsetzungen zum öffentlichen Freiraum ausgeschlossen. Die 
begrenzte Anzahl Parkplätze übernimmt ausserdem eine Steue-
rungsfunktion im Zusammenhang mit der Wahl der schliesslich zu 
realisierenden	Nutzungszusammensetzung	(s.	dazu	auch	die	Erläu-
terungen	zu	§7	und	§12	der	SNV	in	Kap.4.2).

Das Jacob Isler Areal hat eine grosse Bedeutung für das Netz der 
Fussweg- und Veloverbindungen im Zentrum Wohlens. Angespro-
chen sind dabei in erster Linie die Verbindung in West-Ost-Richtung 
zwischen Bahnhof und Zentrum, aber auch die Nord-Süd-Richtung 
mit dem markanten Grünzug entlang der Bünz. Mehrere Studien 
der jüngsten Vergangenheit heben das Anliegen hervor, die Lücken 
dieser Netze im Bereich des Jacob Isler Areals zu schliessen:

•	 der	Masterplan	Ortszentrum	(Hesse+Schwarze+Partner,	2009),	
Ausschnitt	daraus	s.	folgende	Seite;

•	 der	Kommunale	Gesamtplan	Verkehr	(Metron	Verkehrs-								
	 planung	AG,	2011);

•	 der	Bericht	zur	Freiraumplanung	Baugebiet	(Seippel	Land-
schaftsarchitekten	GmbH,	2010).

Die Tatsache, dass mit dem Öffentlichen Platz im Perimeter und 
dem unmittelbar angrenzenden Garten der Villa Isler zwei neue öf-
fentliche Freiräume die Qualität des öffentlichen Raums im Zentrum 
Wohlens wesentlich anheben werden, steigert noch den Stellen-
wert der Schliessung der genannten Lücken: profitieren werden 
beide: die öffentlichen Räume durch stärkere Belebung, die Verbin-
dungen dank ihrer Führung durch die aufgewerteten Räume.

Das	zum	Garten	der	Villa	Isler	erstellte	Gesamtkonzept	Garten	(Mül-
ler	Illien	Landschaftsarchitekten,	2011)	nimmt	zwar	ebenfalls	den	
Masterplan Ortszentrum in den Bericht auf, beschreibt aber keine 
Massnahmen, wie die darin aufgeführten Ziele, soweit sie den Gar-
ten der Villa Isler betreffen, umgesetzt werden sollen. Neben der 
direkten Verbindung zum Jacob Isler Areal als Teil der Verbindung 
von Bahnhof und Zentrum ist dies insbesondere der Zugang zur 
Bünz auch auf der Westseite.

Der Gestaltungsplan Jacob Isler Areal umfasst mit seinem Perimeter   
auch einen Teil des Gartens der Villa Isler zum Zwecke der Sicher-
stellung der erwünschten Verbindung.



- 7 -

Masterplan Ortszentrum (Ausschnitt)

3.2 Nutzungsreserven in Bauzonen

Die Sondernutzungsplanung hat keine Auswirkungen auf die Kapa-
zität	der	Bauzone	(AZ	entsprechend	BNO).	Hinsichtlich	der	Anfor-
derung einer haushälterischen Nutzung des Bodens ist die Tatsache 
wesentlich,	dass	zusätzlich	zur	privaten	Nutzung	des	Areals	(Woh-
nen,	DL	/	Gewerbe)	grosszügige	öffentliche	Bereiche	geschaffen	
werden, welche ein jahrelang schmerzlich empfundenes Defizit im 
Ortszentrum beheben.

3.3 Energie / Oekologie

Wohlen ist Energiestadt. Der Gestaltungsplan geht mit seinen 
Anforderungen an umweltschonendes Bauen über die Aspekte der 
Energieeffizienz hinaus und verlangt mittels eines «Konzepts Oe-
kologie» von den Bauträgern den Nachweis hoher Qualität minde-
stens in den Bereichen:

•	 Grünraum

•	 Wasserhaushalt

•	 Energieeffizienz

•	 Baumaterialien

•	 Gesundheit
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3.4 Hochwasserschutz

Der Übergang von Bünz und Bebauung mit ihren Freiräumen er-
folgt in zwei Höhenstufen. Die untere Stufe, der Uferbereich Bünz, 
wird vom 30-jährigen Hochwasser überschwemmt. Dahinter liegt 
der Sockelbau der Tiefgarage. Seine Lichtöffnungen und allfällige 
Ein-/Ausgänge sind mit technischen Mitteln abzusichern, um eine 
Überflutung auszuschliessen. Die Hauptbauten und Freiräume da-
rüber mit der Fusswegverbindung parallel zur Bünz liegen oberhalb 
des hochwassergefährdeten Bereichs.

3.5 Einbau in Grundwasser

Die bestehende Erschliessungsstrasse, gebaut für die Erschliessung 
der Einstellhallen hinter und die Gebäude über der «Stadtmauer» 
ist die nahe liegende Bezugshöhe für den behindertengerechten 
Anschluss der öffentlichen und halbprivaten Freiräume, insbeson-
dere des Öffentlichen Platzes. Eine höhere Lage dieser Freiräume 
verbietet sich zudem aus dem ebenfalls öffentlichen Interesse des 
Einbezugs des Bachraums der Bünz in das Gefüge des öffentlichen 
Raums. Auch soll der Sockelbau der Tiefgarage zwar die oben 
beschriebene Aufgabe gegenüber der Bünz erfüllen, hingegen auf 
Seite der Erschliessungsstrasse keinen Riegel bilden.

Die Höhenabmessungen der Tiefgarage berücksichtigen diese 
Anliegen:

•	 wasserdurchlässige	Kofferung	genügender	Stärke	unter	der	
Bodenplatte	für	den	Grundwasserstrom;

•	 Raumhöhe	genügend,	aber	nicht	übertrieben,	für	ein	öffentlich	
zugängliches	Parkhaus;

•	 Aufbauhöhe	auf	Decke	genügend	für	eine	minimale	Begrü-
nung in den Höfen und für die Offenlegung des Guggibachs 
auf dem Öffentlichen Platz. 
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Bezüglich Einbautiefe in das Grundwasser ist eine Ausnahmebewil-
ligung erforderlich. Die tiefste Einbaukote für das im natürlichen 
Süd-Nordgefälle des Areals und der Erschliessungsstrasse angelegte 
Parkaus beträgt 413.20 MüM, der mittlere Grundwasserspiegel 
laut	Angabe	BVU	/	hydrogeologischer	Kurzbericht	(21.1.1986)	bei	
414.50 bis 416.00 MüM.

Die angeführten Überlegungen zeigen, dass der Gestaltungsplans 
ohne diese Ausnahmebewilligung nicht umsetzbar ist, das Bauvor-
haben nicht ausführbar. 
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3.6 Gewässerabstand

Der Gestaltungsplan legt gegenüber dem Bachlauf der Bünz einen 
Gewässerabstand von 4 m fest. Die damit bewirkte Unterschreitung 
des gesetzlichen Gewässerabstandes wird gestützt auf Art. 41a, 
Abs. 4 GschV begründet. Einerseits liegt der Perimeter in der Kern-
zone von Wohlen, die explizit für eine dichte Entwicklung, Bebau-
ung und Nutzung vorgesehen ist. Der Gestaltungsplan bezweckt 
deshalb ein gestalterisch kontrolliertes dichtes Verweben von 
Baumasse und Freiraum, ein urbanes Gefüge im Zentrum Wohlens. 
Die geplante Entwicklung ist anderseits auch historisch begrün-
det durch die ursprünglich dichte Bebauung des Areals und den 
Wasserlauf, welcher einst zum Industriekanal umgestaltet worden 
ist. Umittelbar nördlich und südlich angrenzend an den Perimeter 
stehen Gebäude als Zeugen dieser Zeit, welche seit jeher in einem 
Unterabstand zur Bünz stehen.

3.7 Öffentliches Interesse

Bereits mit dem Kauf des Areals im Jahre 2001 und dann wieder 
2009 mit dem Masterplan Ortszentrum ist das öffentliche Interesse 
an einer qualitativ hoch stehenden Bebauung des Areals und an 
der Schaffung von öffentlichem Freiraum in unmittelbarer Zen-
trumsnähe manifest geworden. Indem sie auf mehreren Ebenen 
die Voraussetzungen für hohe Qualität schafft, trägt die Sonder-
nutzungsplanung gleichermassen diesen öffentlichen Interessen 
wie den nachhaltigen Interessen der Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer Rechnung. Diese Ebenen sind insbesondere:

•	 Freiraum	/	Baukörper

•	 Verkehr

•	 Oekologie

•	 Gestaltung

Detailliert wird die Erfüllung der qualitativen Anforderungen an die 
Sondernutzungsplanung in Kapitel 4 beziehungsweise im Richtpro-
jekt dargelegt.

3.8 Qualitätssicherung Gestaltung

Der Gestaltungsplan ist Resultat eines mehrstufigen Planungspro-
zesses mit Masterplan und Überbauungsstudie im Konkurrenzver-
fahren. Der Gemeinderat will die Möglichkeit offen halten, für den 
Perimeter ein Konkurrenzverfahren als weitere Stufe einzuschalten. 
Er hat deshalb im Gestaltungsplan einen hohen Freiheitsgrad für 
die Projektierung gewünscht. Mit den Bestimmungen der SNV zur 
Qualitätssicherung wird überprüft, dass die Ergebnisse nachfol-
gender Planungsschritte, einschliesslich Baubewilligungsverfahren, 
die Erkenntnisse und Qualitäten aus den vorangegangenen Schrit-
ten umsetzen.
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4 Erläuterungen zu einzelnen Planungsinhalten

4.1 Erläuterungen durch Richtprojekt

Aus Gründen leichterer Handhabbarkeit im Verfahren der nachfol-
genden Projektierung sind ausgewählte Erläuterungen zu we-
sentlichen Planungsinhalten separat textlich und zeichnerisch im 
Richtprojekt dargelegt. Sie werden hier nicht wiederholt. Sie weisen 
die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach bezüglich:

•	 architektonisch	guter	Gestaltung

•	 Abstimmung	auf	die	bauliche	und	landschaftliche	Umgebung

•	 Berücksichtigung	der	Wohnbedürfnisse	der	Bevölkerung

•	 haushälterischer	Nutzung	des	Bodens

•	 angemessener	Ausstattung	mit	Anlagen	für	die	Erschliessung	
 und Erholung

Das Richtprojekt liefert in Ergänzung des Kapitels 3 die Begrün-
dungen zur Abweichung von der Regelbauweise und den Nachweis 
der erzielten Vorteile unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und 
des öffentlichen Interesses. Erläutert werden:

•	 Festlegung	und	Lage	des	Baufeldes	(bezgl.	Öffentlichem	Platz,	
Höfe, Nachbarschaft Ost, Bezug zu Bünz, Garten Villa Isler und 
Villa	Isler)

•	 Baulinien

•	 Mass	der	Nutzung

•	 Vorschrift	überhohe	Erdgeschosse

•	 Arkaden

•	 Parkierung

•	 Elemente	des	Freiraums

4.2 Erläuterungen zu einzelnen Sondernutzungsvorschriften

§ 3 Abs. 2 Perimeter

Die Planungen zu Villa mit Garten der Villa Isler sowie das Gestal-
tungsplanverfahren Jacob Isler Areal sind voneinander unabhängig. 
Zur Sicherstellung der Gestaltung der Schnittstelle zwischen den 
beiden zukünftig öffentlichen Bereichen des Gartens der Villa Isler 
und dem Öffentlichen Platz erstreckt sich der Perimeter des Gestal-
tungsplans auch auf ein Gebiet westlich der Bünz. Die Wirkung des 
Gestaltungsplans ist hier jedoch eingeschränkt auf die Gestaltung 
dieser Schnittstelle.

§ 7 Mass der Bebauung

Die im Perimeter zu reaslisierende Baumasse ist unter städtebau-
lichen Gesichtspunkten mit den Überbauungsstudien ermittelt und 
begrenzt worden. Sie stösst zusätzlich an die Grenzen der je nach 
Nutzungszusammensetzung erforderlichen und je nach Projekt rea-
lisierbaren Parkplätze. Eine Ausweitung der zulässigen Anzahl
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Parkplätze verbietet sich aus mehreren Gründen: Einbautiefe ins 
Grundwasser, Nutzung des Erdgeschossniveaus durch Fussgänger, 
Verkehrsaufkommen. Die begrenzte Anzahl Parkplätze wird damit 
zu einem Steuerungsinstrument für die Wahl der Nutzungszusam-
mensetzung.

§12 Abs.2 Erschliessung durch MIV

Die von der Gemeinde angestrebte grosse Flexibilität bezüglich 
einer marktfähigen Nutzungszusammensetzung bewirkt einen 
breiten Fächer der erforderlichen Anzahl Parkplätze und des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens. Deshalb können die Ermittlung 
des massgeblichen Verkehrsaufkommens und die Festlegung der 
erforderlichen Massnahmen sinnvoll erst im Zuge des Baubewilli-
gungsverfahrens erfolgen. Im Anschlussbereich der Erschliessungs-
strasse an die Bünzstrasse steht genügend Fläche für einen allfällig 
erforderlichen	Ausbau	des	Knotens	zur	Verfügung	(s.	Situations-
plan,	Öffentlicher	Freiraum	Ost,	Erschliessung).

§13 Abs.2 Parkierung

Die im Masterplan und im kommunalen Gesamtplan Verkehr 
vorgesehene Konzentration öffentlich zugänglicher Parkplätze im 
Jacob Isler Areal ist aus den oben zu § 7 beschriebenen Gründen 
nur beschränkt realisierbar. Dieser Absatz gibt aber der Gemeinde 
die Möglichkeit, durch zeitlich gestaffelte Nutzung im Rahmen der 
gesamthaft möglichen Parkplätze dennoch ein Optimum an ihrer 
öffentlichen Benutzbarkeit zu erreichen.

§14 Hochwasserschutz

Das bisherige Planungsverfahren trägt dem vorhandenen Wissens-
stand Rechnung, insbesondere den Abklärungen zum Hochwasser-
schutz	des	Ingenieurbüros	Hunziker,	Zarn	&	Partner,	Aarau,	vom	18.	
März 2010. Für HQ300, das erst im Verlauf des Planungsprozesses 
zur Anforderung gemacht worden ist, liegen jedoch keine Modell-
rechnungen vor. Es ist sinnvoll, diese auf das Baubewilligungsver-
fahren aufzuschieben, weil erst zu jenem Zeitpunkt das tatsächlich 
vorgesehene Profil bekannt sein wird.

§15 Abs.5 Wasserrinne

Gewässerabstände sind nicht einzuhalten, weil es sich bei der Was-
serrinne um ein reines Gestaltungselement handelt.

§17 Abs.3 Strassenlärm

Das Richtprojekt sieht aus Lärmschutzgründen an der Bünzstrasse 
einen mit Ausnahme der schmalen Passage im Erdgeschoss durch-
gehenden geschlossenen Baukörper vor. Wohnungen sind dabei 
nicht auf die Bünzstrasse orientiert. Die nachfolgende Projektierung 
kann von dieser Wahl dann abweichen, wenn damit eine gesamt-
haft bessere Lösung erreicht wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 
die zu treffenden Massnahmen erst im Baubewilligungsverfahren 
und zugeschnitten auf das tatsächliche Projekt festzulegen sowie 
deren Wirksamkeit nachzuweisen.
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5 Interessenabwägung und Planbeständigkeit

5.1 Interessenabwägung

«Für das Areal exisitieren diverse Planungen, welche allesamt ge-
scheitert sind. Das Ideenspektrum reicht von einer dichten Überbau-
ung	bis	hin	zur	Freihaltung	und	Nutzung	als	Park»	(zit.:	Masterplan	
Ortszentrum).	Der	Prozess	Masterplan	hat	aus	diesem	Spektrum	das	
Bedürfnis nach einem öffentlichen Platz herausgefiltert und nach 
einer qualitativ hoch stehenden Bebauuung. Der Gestaltungsplan 
schafft für beides die Voraussetzungen. Wie weit damit sich wider-
sprechende Interessen unterschiedlicher Anspruchsgruppen erfüllt 
werden, wird der weitere Planungsprozess zeigen.

5.2 Planbeständigkeit

Die Notwendigkeit für die Änderung der Planung, d.h. für die 
Ausarbeitung eines Gestaltungsplans, besteht in erster Linie darin, 
dass der angestrebte öffentliche Raum des Öffentlichen Platzes und 
die vielfältige Einbindung des neuen Quartiers in das Geflecht der 
unterschiedlichen Nachbarschaften und übergeordneten Verbin-
dungen im Rahmen der Regelbauweise nicht hätte auf sinnvolle 
Weise sicher gestellt werden können.

6 Organisation und Beteiligte

Beteiligt sind im Verfahren Gestaltungsplan

seitens Gemeinde:

•	 Gemeinderat	
	 (Gemeindeammann	Walter	Dubler,	Matthias	Jauslin,	Urs	Kuhn)
 Dubler.Walter@wohlen.ch, 056 619 92 01

•	 Bauverwaltung	(Patrick	Inglin)
 Inglin.Patrick@wohlen.ch, 056 619 92 20

•	 Ortsplaner	(Thomas	Meier,	Marti	Partner	AG)
 meier@martipartner.ch, 044 422 51 51

seitens beauftragte Planer:

•	 Furter	Eppler	Partner	Architekten	GmbH	(Ruedi	Eppler,	Hans	
	 Furter)	mit	den	Subplanern	Urs	Müller	Planer	und	Architekten	
	 sowie	Mats	Rosenmayr	(Landschaftsarchitktur)
 eppler@fep-architekten.ch, 062 772 15 15
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7 Planungsablauf, Information und Mitwirkung

Bisherige Planungsschritte:

•	 Masterplan	Ortszentrum	

•	 Überbauungsstudie	in	Konkurrenzverfahren

•	 Definition	Anforderungen	an	Gestaltungsplan	durch	Gemein-
derat

•	 Ausarbeitung	Entwurf	Gestaltungsplan	im	Dialog	zwischen	

 Gemeinde und Beauftragten

•	 Fachliche	Stellungnahme	des	BVU	vom	19.	März	2012

•	 Bereinigung	Entwurf	Gestaltungsplan

•	 Verabschiedung	GP	durch	Gemeinderat	

•	 Fachliche	Stellungnahme	gem.	§	8	Abs.	3	Bauverordnung	(BauV)

•	 Presseorientierung

•	 Publikation	Mitwirkungs-	+	Einwendungsverfahren	(sep.Verf.)

•	 Eingabe	zur	Vorprüfung

•	 Mitwirkungsverfahren	mit	Mitwirkungsbericht

Bevorstehende Planungsschritte:

•	 Vorprüfung

•	 Bereinigung	GP

•	 Presseorientierung

•	 Öffentl.	Auflage	/	Einwendungsverfahren

•	 Entscheid	über	Einwendungen

•	 Beschluss	GP	durch	Gemeinderat

•	 Publikation	GP

•	 Bereinigung	Planungsbericht

•	 Einreichung	GP	an	BVU

•	 Vortrag	an	DV	BVU

•	 Genehmigung	GP	durch	BVU

•	 Beschwerdeverfahren,	mehrstufig,	falls	Beschwerden

8 Ergänzende Dokumente

•	 Überbauungsstudie	vom	17.9.2010

•	 Unterlagen	zu	Hochwasserschutz


